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1. VERFAHRENSABLAUF 
 
 

1.1. TERMINE 
 

1.1.1. Auflage des REK Entwurfs 
 

Öffentliche Auflage des REK-Entwurfes:  
 
______________________________ 
 
Information der Nachbargemeinden:  
 
______________________________ 
 
Übermittlung des Entwurfes an den Regionalverband:  
 
______________________________ 
 
Vorläufiger Beschluss durch die GV: 
 
______________________________ 

 
1.1.2. Begutachtung und Beschluss des REK 

 
Zusammenfassende Begutachtung der LR: 
 
______________________________ 
 
Endgültiger Beschluss d. Gemeindevertretung:  
 
______________________________ 
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1.2. BEGRÜNDUNG DER ÄNDERUNG 
 

Das zurzeit rechtskräftige Räumliche Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Abtenau 
wurde auf Grundlage des § 13 ROG 1998 ausgearbeitet und im selbigen Jahr auch 
beschlossen. 
In den Jahren 2008 und 2015 wurden Änderungen bzw. Fortschreibungen dieses 
Räumlichen Entwicklungskonzeptes durchgeführt, welche durch geänderte überregionale 
Vorgaben (Landesentwicklungsprogramm, Regionalprogramm), sowie Änderungen in der 
kommunalen Wirtschaftsstruktur begründet waren. 
 
Gemäß den Übergangsbestimmungen § 82 (2) ROG 2009 ist die Änderung von Räumlichen 
Entwicklungskonzepten unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

�x bei Vorliegen eines besonders wichtigen öffentlichen Interesses; 
�x wenn die Gemeinde bereits ein Verfahren zur Anpassung des geltenden 

Räumlichen Entwicklungskonzeptes an die Bestimmungen des ROG 2009 
eingeleitet und den Verfahrensschritt der Vorbegutachtung durch die 
Landesregierung für die betreffenden Änderungsflächen positiv abgeschlossen hat; 
oder 

�x wenn die Gemeinde bereits eine ausreichende Öffentlichkeitsarbeit im Sinn des § 
65 Abs 1 zur Anpassung des geltenden Räumlichen Entwicklungskonzeptes an die 
Bestimmungen des ROG 2009 durchgeführt und die Änderung des geltenden 
Räumlichen Entwicklungskonzeptes nach den bisher geltenden Bestimmungen bis 
zum 31. Dezember 2019 der Landesregierung zur zusammenfassenden 
Begutachtung vorgelegt hat. 

 
Gegenwärtig erfolgt die REK Neuaufstellung für die Gemeinde gem. ROG 2009, wobei mit 
20.04.2022 ein Antrag auf Vorbegutachtung gestellt wurde. Dementsprechend ist die 
gegenständliche Änderung mit dem Raumordnungsgesetz 2009 vereinbar. 

 
Die generellen Zielsetzungen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes von 1998 verbleiben 
unverändert. Die Abänderung bezieht sich daher nur auf Teile des Gemeindegebietes.  
 
Die Gemeinde Abtenau als regionales Nebenzentrum innerhalb des Tennengaus besitzt 
eine regionale Versorgungs-, Wohn- und Arbeitsplatzfunktion und übernimmt daher 
Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Diensten des höheren 
Grundbedarfes. Die Weiterentwicklung des Standortes Rain stärkt in weiterer Folge die 
regionale Position der Gemeinde. 
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1.3. TEILFLÄCHE DER ÄNDERUNG 
 
Die gegenständliche Änderung beschränkt sich auf die Schaffung von neuem 
Baulandpotenzial im Bereich des Standortes: 
 

�x Rain 
 
Begründung:  
Anlass für die gegenständliche Änderung ist die Verfügbarkeit von Erweiterungsflächen im 
nördlichen Umfeld eines bedeutsamen Wirtschafts- und Energiestandorts der Gemeinde. Es 
soll dieser infrastrukturell gut angebundene Standort (an der Regionalen Entwicklungsachse 
Pass-Gschütt Straße gem. Regionalprogramm Tennengau gelegen) in Richtung Norden 
weiterentwickelt werden. Zweck der Erweiterung ist die Errichtung eines Heizkraftwerkes 
auch im Sinne der Ziele zum Klimaschutz. 
Zwar wurden im REK 1998 Entwicklungsflächen im Süden und im Westen festgelegt, aufgrund 
der lagebezogenen betrieblichen Strukturen ist eine Nutzung ebendieser nicht möglich und 
bedingt die nördliche Erweiterung. 
 
 

1.4. BEVÖLKERUNGSBETEILIGUNG 
 

Der Entwurf wurde vom __________________ zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt.  
Nachstehend sind die eingelangten Einwendungen zusammengefasst und mit einer 
ortsplanerischen Empfehlung versehen. 

 
 
1.5. ÖFFENTLICHE ZUSAMMENARBEIT 
 
 
 
__________________ 
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2. STRUKTURUNTERSUCHUNG 
 
Auf Grundlage der Untersuchung folgender struktureller Themen erfolgt die 
gegenständliche REK Modifikation: 
 
�x Bevölkerung 
�x Wirtschaft 
�x Naturraum und Landschaft 
�x Bebauung 
�x Verkehr 
�x Energie 

 
Einzelne Themenbereiche werden sich auf das gesamte Gemeindegebiet beziehen (z.B. 
Bevölkerung und Wirtschaft), wohingegen andere sich auf die spezifische Lage 
konzentrieren werden (z.B. Naturraum & Landschaft) 
 
 

2.1. BEVÖLKERUNG 
 

2.1.1. Bevölkerungsentwicklung 
 

Stetige Bevölkerungszunahme seit 1939 
Die Bevölkerung in Abtenau wächst seit dem Jahr 1939 stetig. Die folgende Tabelle bzw. 
das Diagramm zeigen die letzten 50 Jahre. 
 

Jahr Einwohner Zuwachs Zuwachs in Prozent 
1971 4.689   
1981 5.031 342 7,29% 
1991 5.324 293 5,82% 
2001 5.671 347 6,52% 
2011 5.773 102 1,80% 
2021 5.897 124 2,15% 
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2.1.2. Haushaltsentwicklung 
 

Zunahme der Haushalte in den letzten 50 Jahren 
In Verbindung mit der positiven Bevölkerungsbilanz ist auch eine Zunahme der Haushalte 
feststellbar. Die Entwicklung der letzten 50 Jahre ist in den folgenden Abbildungen 
ersichtlich. 
 

Jahr Haushalte Zuwachs Zuwachs in 
Prozent 

Einwohner/Haushalt 

1971 1.175   3,99 
1981 1.364 189 16,09% 3,69 
1991 1.641 277 20,31% 3,24 
2001 1.951 310 18,89% 2,91 
2011 2.018 67 3,43% 2,86 
2021 2.216 198 9,81% 2,66 

 
 

 
 

 
 



REK Abtenau 1998 �² 3. Teiländerung                                    2022-06-28                                     Seite 9 von 28 

 

Salmhofer Architekten ZT GmbH l Diplomingenieure l Ortsplaner                               Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker 
 

2.2. WIRTSCHAFT 
 

2.2.1. Erwerbstätige nach Sektoren 
 

Primärsektor 
 
Im Jahr 2011 waren den ÖNACE-Abschnitten des Primärsektors 291 
Erwerbstätige zugeordnet. Mit einem Anteil von 9,7% an der Summe der 
Beschäftigten ist der Primärsektor der am wenigsten ausgeprägt in  
Abtenau. 
Die Zahlen gliedern sich wie folgt in ÖNACE-Abschnitte: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Statistik Austria 

 
Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe 
Im Vergleich der Betriebsstrukturen überwiegt in Abtenau der Nebenerwerbsbetrieb: Den 
133 Haupterwerbsbetrieben stehen im Jahr 2010 164 Nebenerwerbsbetriebe und 24 
Betriebe juristischer Personen gegenüber. Die Zahl der Haupterwerbsbetriebe stieg von 
1999 bis 2010 um 25,5%. Diese Steigerung liegt über dem Bezirks- (+7,2%) und dem 
Landesschnitt (-2,4%). Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe ist in Abtenau mit ca. 41% 
höher als im Bezirk (37%) aber geringen als im Land (45%). 
 
Land- und Forstwirtschaft: Betriebsgrößen 
Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt in Abtenau mit 217 ha weit über dem Bezirks- 
(67 ha) bzw. dem Landessschnitt (66 ha).  

ÖNACE-Abschnitt Erwerbstätige 
Land- und Forstwirtschaft 248 
Bergbau 9 
Energieversorgung 18 
Wasserversorgung und Abfallentsorgung 16 
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Dies ist vor allem den großen Flächen der Betriebe juristischer Personen zuzuschreiben, 
welche im Schnitt über 2.629 ha verfügen.  
Dagegen nähert sich die durchschnittliche Betriebsgröße für Haupterwerbsbetriebe in der 
Gemeinde mit 31,8 ha den Werten im Bezirk (27,9 ha) an bzw. liegt sogar unter der 
durchschnittlichen Fläche im Land (46,7 ha). 
Die Nebenerwerbsbetriebe sind in Abtenau (14,9 ha) sogar durchschnittlich kleiner als im 
Bezirk (15,7 ha) und im Land (24,0 ha).  
Generell sind die Betriebsgrößen dem allgemeinen Trend folgend steigend. Dies ist vor 
allem auf die insgesamt geringere Zahl an Betrieben zurückzuführen. 
 
Sekundärsektor 
 
Im Jahr 2011 waren den ÖNACE-Abschnitten des Sekundärsektors 1113 
Erwerbstätige zugeordnet. Mit einem Anteil von 37,1% umfasst der  
Sekundärsektor mehr als ein Drittel der Beschäftigten Abtenaus  
Die Zahlen gliedern sich wie folgt in ÖNACE-Abschnitte: 

 
 
 

 
 

 
Quelle: Statistik Austria 

 
Tertiärsektor  
 
Im Jahr 2011 waren den ÖNACE-Abschnitten des Tertiärsektors 1597 
Erwerbstätige1597 zugeordnet. Mit einem Anteil von 53,2% umfasst der  
Tertiärsektor knapp die Hälfte der Beschäftigten in Abtenau.  
Die Zahlen gliedern sich wie folgt in ÖNACE-Abschnitte: 
 
  

ÖNACE-Abschnitt Erwerbstätige 
Handel 473 

ÖNACE-Abschnitt Erwerbstätige 
Herstellung von Waren 788 
Bau 325 
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Verkehr 116 
Beherbergung und Gastronomie 203 
Information und Kommunikation 21 
Finanz- und Versicherungsleitungen 70 
Grundstücks- und Wohnungswesen 34 
Freiberufliche/technische Dienstleistungen 100 
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 53 
Öffentliche Verwaltung 110 
Erziehung und Unterricht 149 
Gesundheits- und Sozialwesen 187 
Kunst, Unterhaltung und Erholung 26 
Sonstige Dienstleistungen 55 

 
 

 
Quelle: Statistik Austria 

 
2.2.2. Wirtschaftsstandort Rain 

 
Am Standort Rain sind 4 Betriebe der Holzindustrie angesiedelt, welche in Summe ca. 70-
80 Angestellte besitzen. Diese Zahlen zeigen die Bedeutung dieses Betriebsstandortes für 
die Gemeinde. Der Standort selbst existiert schon seit Jahrzehnten und ist in seiner Fläche 
sukzessive gewachsen. 
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2.3. NATURRAUM UND LANDSCHAFT 
 

2.3.1. Naturraum 
 

Naturschutzobjekte als auch kartierte Biotope werden im gegenständlichen Bereich nicht 
verzeichnet. Es handelt sich allerdings um eine Waldfläche, welche potenziell einen 
Lebensraum für Flora und Fauna darstellt. In den nachgeordneten Verfahren bedingt dies 
eine Rodungsbewilligung. Weder stehende noch fließende Gewässer befinden sich auf, 
noch angrenzend zu dieser Fläche. Nördlich angrenzend ist allerdings ein Wildökologischer 
Korridor gem. Karte zur Lebensraumvernetzung in Salzburg vorhanden (siehe nachfolgende 
Abbildung). 
 

 
 
2.3.2. Landschaft 

 
Das Landschaftsbild im Bereich des Gewerbegebiets zeigt ein Hochplateau, wobei die 
Fläche selbst dreiseitig von Wald umgeben ist. Durch die Höhenstaffelung und die 
Bestockung ergibt sich eine gute isolierte Position für Gewerbe mit ausreichend Abstand 
zu anderen Nutzungen.  
Im Norden ergibt sich ein stärkerer Hangabfall in Richtung Lammer, welche in diesem 
Bereich ein tiefer gelegenes Becken gebildet hat. 
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Grundsätzlich ist festzustellen, dass durch die bestehenden Betriebe bereits eine starke 
Überprägung der Landschaft stattgefunden hat. 
 
 

2.4. BEBAUUNG 
 
Die Größe des Bauland-Gewerbegebiets in Rain beträgt ca. 15,97 ha, davon ca. 2,64 ha 
bebaut (Quelle: DKM Hausflächen). 
Die Bebauung im Bereich Rain kennzeichnet sich durch groß dimensionierte 
Gewerbebauten holzverarbeitender Betriebe aus. Die vorherrschende Dachform ist das 
Satteldach. Aufgrund der daraus resultierenden großen Dachflächen wurden an jene 
südlich ausgerichteten Bereiche Solaranlagen angebracht. 
Prägend neben den Bauten sind auch die großen Lagerareale für jegliche 
Verarbeitungsform von Holz. 
Durch die Topografie und umliegende Bestockung ist eine Einsichtigkeit darauf stark 
eingeschränkt. 
 
 

2.5. VERKEHR 
 

2.5.1. MIV 
 
Die verkehrliche Anbindung des Gewerbestandorts erfolgt über die B166 �² Pass Gschütt 
Straße und einer südlichen Zufahrt. Eine Verkehrszählung im Jahr 2015 ergibt für B-166 im 
Bereich des Knotenpunkts der beiden Bundesstraßen �² B folgende Werte: 
 
 Kfz gesamt Anteil LKW ähnl. Kfz in % 
Kfz/24h Montag-Sonntag 2900 10 
Kfz/24h Montag-Freitag 3100 12 

 
Genaue Werte zu den Ab- und Zufahrten des Gewerbegebiets sind nicht vorhanden, es 
kann aufgrund der Flächengröße und der vorhandenen Betriebe davon ausgegangen 
werden, dass die Frequenzen, speziell von Montag bis Freitag hoch sind. 
Grundsätzlich handelt es sich aufgrund der direkten Einbindung in die Landesstraße, um 
eine verkehrstechnisch günstige Lage des Betriebsschwerpunktes. 
 
2.5.2. ÖPNV & Radverkehr 

 
Der Gewerbestandort befindet sich außerhalb des fußläufigen Einzugsbereichs von 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Die näheste �%�X�V�K�D�O�W�H�V�W�H�O�O�H���L�V�W���Å�$�E�W�H�Q�D�X���6�F�K�U�D�W�W�H�Q�´���L�Q��900m 
Fußweg-Entfernung. 
Ein Radweg vom Zentrum zu dem Gewerbegebiet ist nicht vorhanden. 
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2.6. ENERGIE 
 

Im Gewerbegebiet von Rain wurde durch die möglichen Synergieeffekte ein Biomasse 
Heizkraftwerk errichtet, welches 6.000.000 kWh Ökostrom liefert und mit der Wärme 200 
Haushalte mit Energie versorgt. 
Wie oben bereits erwähnt, wird das große Solarpotenzial der Dachflächen 
(>1.100kWh/m²) bereits durch Photovoltaikanlagen genutzt. Grundsätzlich kann 
festgestellt werden, dass der Standort neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung, auch eine 
für wichtige Rolle in der Energieinfrastruktur der Gemeinde spielt (Quellen Kennzahlen: 
Enerige/SIR & Homepage des Heizkraftwerks). 
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3. ZIELE UND MASSNAHMEN 
 
Die Ziele und Maßnahmen des REK 1998 haben nach wie vor Gültigkeit.  
Nachstehend werden die für diese REK-Änderung besonders die wichtigen Ziele und 
Maßnahmen des REK 1998 zitiert bzw. zum Teil ergänzt. 
 

 

3.1. BEVÖLKERUNG 
 

3.1.1. Ziele zur Bevölkerungsentwicklung 
 
1. Wachstumsziel: 5.920 Hauptwohnsitze 
Als Wachstumsziel für das Jahr 2025 wird ein Einwohnerstand von 5.920 EW (plus 119 EW) 
angestrebt. 
Die Gemeindevertretung schafft somit den für Verdichtungsgemeinden vorgesehenen 
Raum und berücksichtigt Wanderungsgewinne entsprechend den überörtlichen Vorgaben. 
(siehe Abschnitt III.5 Baulandbedarf) 
 
2. Wachstumsziel: 2.778 Haushalte 
Diese o.a. Entwicklung der Einwohnerzahlen Abtenaus ist bei der Ermittlung der 
erforderlichen Wohneinheiten in engem Zusammenhang mit der abnehmenden 
Wohnungsbelegungsziffer (Haushaltsgröße) zu sehen. 
Die prognostizierte Wohnungsbelegungsziffer für 2025 beträgt 2,13.   
Dies ergibt einen Zuwachs von 350 Haushalten - also insgesamt 2.778 Haushalte für das 
Jahr 2025. (siehe Abschnitt III.5 Baulandbedarf) 
 
3. Die Zahl der Auspendler soll vermindert werden 
Abtenau soll als regionales Nebenzentrum nicht nur für die Verringerung der 
gemeindeeigenen Pendlerzahlen, sondern auch für jene des Regionalverbandes Vorsorge 
treffen. Die schnell wachsende Zahl der Auspendler soll durch einen entsprechenden 
Arbeitsplatzzuwachs verringert werden. 
(siehe Abschnitt III.5 Baulandbedarf) 

 
3.1.2. Maßnahmen zur Bevölkerungsentwicklung 
 
1. Realistische Ausweisung von Wohngebieten 
Die Ausweisung von Wohngebietsflächen soll dem angestrebten Wachstum der 
Einwohnerzahl entsprechen. Dies bedingt auch, dass nur tatsächlich verfügbare 
Grundstücke als Bauland ausgewiesen werden. 
Bei der Berechnung des Baulandbedarfes ist -wie in den Zielen erwähnt - die abnehmende 
Haushaltsgröße zu berücksichtigen. Dieser Trend ist österreich- und landesweit zu 
beobachten und hat auch für Abtenau Gültigkeit. 
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Bei der Berechnung des Baulandbedarfes ist daher mit zusätzlich 350 Haushalten bis zum 
Jahr 2025 zu kalkulieren. Dieses Bauland ist großteils durch Baulandverträge abzusichern. 
(siehe Abschnitt III.5 Baulandbedarf) 
 
2. Ansiedlung von Betrieben 
Die Ansiedlung von zusätzlichen Betrieben wird angestrebt.  
Diese sollen jedoch hinsichtlich der zu erwartenden Emissionen auch dem Profil Abtenaus 
als Wohn- und Fremdenverkehrsgemeinde entsprechen. Vor allem der durch den 
Niedergang von Landwirtschaft und Fremdenverkehr verursachten Verringerung der Zahl 
der Selbständigen soll durch eine betriebgründungsfreundliche Haltung der Gemeinde 
entgegengewirkt werden. Das Ausmaß an Ausweisungen für betriebliche Zwecke soll ein 
einem zentralen Ort der Stufen C entsprechendes Volumen haben. Im Bereich der neu 
geschaffenen und künftig gut erschlossenen Betriebsflächenpotentiale sollen auch große 
Firmen in Abtenau Platz finden. 
 
 

3.2. WIRTSCHAFT 
 

3.2.1. Ziele zur Entwicklung der Wirtschaftssektoren 
 
1. Sicherung der Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft prägt die Kulturlandschaft Abtenaus und ist daher auch für den 
Fremdenverkehr von existentieller Bedeutung. Ungestört funktioniert ein 
landwirtschaftlicher Betrieb jedoch nur, wenn er nicht durch umliegende Wohnhäuser 
eingeengt wird. Dies war ein Siedlungsgesetz und ergab im Laufe der Jahrhunderte jene 
Kulturlandschaft, die heute Grundlage des Abtenauer Lebensraumes ist. 
 
2. Ausbau von Dienstleistung und Gewerbe 
Ansiedlung von neuen, umweltfreundlichen Betrieben. 
Diese sollen jedoch hinsichtlich der zu erwartenden Emissionen auch dem Profil Abtenaus 
als Wohn- und Fremdenverkehrsgemeinde entsprechen, um den - auch wirtschaftlich 
bedeutenden - Erholungscharakter der Gemeinde nicht zu beeinträchtigen. 
Der Stagnation der Zahl der Arbeitsstätten soll entgegengewirkt werden. Initiativen 
einzelner Bürger sind zu stützen. 
 
3. Verbesserung der Fremdenverkehrsstruktur 
Die Verbesserung des touristischen Angebotes soll u.a. durch Ausweisung einer größeren 
Fläche für Beherbergungsgroßbetriebe und durch den Ausbau der touristischen 
Infrastruktur erfolgen. Die Betriebe sollen sich den geänderten Bedürfnissen der Gäste 
anpassen. 
Durch verbesserte Freizeit-Infrastruktur soll die Zahl der Übernachtungen erhöht und 
schließlich auch die Zahl der Betten gesteigert werden. 
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3.2.2. Maßnahmen für die Entwicklung der Wirtschaftssektoren  
 
1. Landwirtschaft 
Landwirtschaftliche Betriebe sollen - im Rahmen des ROG - die Möglichkeit erhalten, einen 
Nebenerwerb im Hofbereich aufzubauen.  
Beispiel: Kleine handwerkliche Produktionen im Hofbereich oder Ausbau einer kleinen 
Frühstückspension. 
 Wenn die räumlichen und aufschließungsmäßigen Voraussetzungen dies zulassen, sollen - 
falls erforderlich - neben den Möglichkeiten des ROG - also auch Einzelgenehmigungen für 
derartige Funktionen möglich sein. 
 
2. Ansiedlung von Betrieben  
Ansiedlung von kleineren bis mittleren, umweltfreundlichen Betrieben, um eine dem 
Anforderungsprofil eines zentralen Ortes der Stufe C entsprechende Zahl an Arbeitsstätten 
wie Arbeitsplätzen zu gewährleisten. Dafür sind neue, verfügbare Standorte zu schaffen 
bzw. ist Erweiterungspotenzial für bestehende Betriebe vorzusehen. 
 
3. Kleinere Betriebsstandorte   
Kleinere Firmen tragen zur wirtschaftlichen Stabilität Abtenaus bei. Diesen Betrieben soll, 
nach raumplanungs-fachlicher Prüfung, die Möglichkeit der Weiterentwicklung geboten 
werden �² auch wenn sie im Grünland liegen (Einzelgenehmigung, Sonderfläche). 
 
4. Fremdenverkehr 
Sowohl der Ausbau der Infrastruktureinrichtungen für den 
Fremdenverkehr, als auch die weitere Verbesserung des gastronomischen Angebotes ist 
erforderlich.  
Die Infrastruktur soll so gestaltet werden, dass ein (europaweit zu bewerbendes) 
gesundheitsorientiertes Erholungsgebiet Lammertal - mit Abtenau als Zentrum - entsteht. 
Dazu sind Investitionen und Engagement erforderlich. 
 
5. Fremdenverkehr: Infrastruktur 
Folgende Infrastruktureinrichtungen werden angestrebt:  
* Sport- und Erlebnisberg Karkogel mit Erholungs-, Sport- und Veranstaltungszentrum bei 
der Talstation.(Alpines und nordisches Zentrum mit allen Nebenanlagen, beleuchtete 
Loipe, Höhenloipe, Winterrodelbahn, Badesee, Veranstaltungshalle u.a. 
* Mountainbikewege, Wanderwege, Laufstrecken, Reitwege.  
* Das Abtenauer Wasser soll Grundlage für touristische Funktionen im Marktzentrum sein 
(touristische Nutzung, Wellness, Beherbergungsgroßbetrieb). 
* Golfplatz - bevorzugt im Umkreis des Eglsees, aufgrund der reizvollen Landschaft und der 
sonnigen Terrassenlage, falls hier Verträge mit den Grundeigentümern abgeschlossen 
werden können. 
* Weiters muss langfristig der Durchzugsverkehr besser kanalisiert werden und der 
Komfort für den Zielverkehr verbessert werden. (Ausbau der bestehenden Straße entlang 
der Lammer nach Schwaighofbrücke und Rain, Tiefgarage im Zentrum). 
 



REK Abtenau 1998 �² 3. Teiländerung                                    2022-06-28                                     Seite 18 von 28 

 

Salmhofer Architekten ZT GmbH l Diplomingenieure l Ortsplaner                               Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker 
 

6. Fremdenverkehr: Bettenkapazität 
Der weitere qualitätsverbessernde Ausbau der bestehenden Gastgewerbebetriebe soll 
angestrebt werden.  
* Als Obergrenze der Bettenkapazität gemäß ROG werden 3600 Betten festgelegt. 
* Um eine Verbesserung des Hotelstandards zu erreichen, sollen bestehende Betriebe zu 
Beherbergungsgroßbetrieben ausgebaut werden können.  
* Falls die räumlichen, umwelttechnischen und aufschließungsmäßigen Voraussetzungen 
es erlauben, ist der Bestand und die entsprechenden Erweiterungen der o.a. 
Fremdenverkehrsbetriebe auch innerhalb einer nicht konformen Widmung gesichert 
(Sonderfläche).  
* Bestehende bewirtschaftete Almhütten sind ein wichtiger Teil der touristischen 
Infrastruktur Abtenaus. Ihr Bestand ist daher zu sichern. 
 
 

3.3. SIEDLUNGS- UND ORTSBILDKONZEPT 
 
3.3.1. Ziele zur Besiedelung und Bebauung 
 
1. Unterbindung der Streusiedlungstendenzen  
Festlegung der Gesamtfläche der Wohngebiete auf ein Maß, welches dem im 
�Y�R�U�D�Q�J�H�J�D�Q�J�H�Q�H�Q���.�D�S�L�W�H�O���´�%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�µ���J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�V�Z�D�F�K�V�W�X�P���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W���X�Q�G��
welches einerseits die Infrastrukturaufwendungen der Gemeinde in wirtschaftlich 
vertretbaren Grenzen hält, andererseits aber den bisherigen Umfang der Bautätigkeit nicht 
einschränkt. 
Hier ist auf die für Abtenau spezifische, historisch bedingte Siedlungskern-Quantität (siehe 
Siedlungsentwicklung: Vielzahl an historisch gesicherten Siedlungsstandorten) Rücksicht 
zu nehmen. 
 
2. Nutzung des bestehenden Siedlungsraumes  
Neue Baulandausweisungen oder Änderungen von Widmungskategorien nur für tatsächlich 
verfügbare Flächen in naturräumlich, raumordnungstechnisch und geologisch geeigneter 
(keine Steilhänge), immissionsarmer Lage im Bereich bestehender Siedlungen. 
 
3. Verdichtete Bauweisen  
Neben der üblichen Bauweise des freistehenden Einfamilienhauses sollen auch verdichtete 
Bebauungen ausgeführt werden. 
Aufgabe der Bebauungspläne ist es, möglichst differenzierte Dichten zu erarbeiten und 
eine pflanzliche Einbindung der Siedlungen in den Außenbereich zu gewährleisten. 
 
4. Vermeidung von Nachbarschaftskonflikten 
Insbesondere bei benachbarten Flächen unterschiedlicher Nutzungen soll die gegenseitige 
Verträglichkeit gewährleistet werden. 
 
5. Keine Zweitwohngebiete in Streulagen 
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Die Ausweisung von Zweitwohngebieten soll in Streulage mit mangelnder Infrastruktureller 
Erschließung vermieden werden. 
 
6. Verbesserte Einbindung der Siedlungskörper 
Ziel ist es eine harmonische Einbindung der Siedlungen in den Landschaftsraum unter 
Berücksichtigung des Biotopverbundes zu sichern. 
 
3.3.2. Maßnahmen zur Besiedelung und Bebauung 
 
1. Begrenzungen der Flächensumme der Wohngebiete 
Im Sinne des ROG wurde in der Anlage 1-4 der Baulandbedarf für den nächsten 
Zehnjahreszeitraum ermittelt. 
Die Berechnung des Baulandbedarfes ergibt unter Grundlage der in den vorstehenden 
Kapiteln festgelegten Ziele (2025: 5.920 EW, 2.778 Haushalte) einen Bedarf von ca. 20 ha 
unbebautem Wohnbauland (siehe Abschnitt III.5.1) 
Festgestellt wird auch, dass diese rechnerisch ermittelten Flächen nicht im 
Siedlungsleitbild ablesbar sind, da das Siedlungsleitbild nur Siedlungsschwerpunkte und 
Entwicklungsrichtungen aufzeigt und keineswegs flächengenau interpretiert werden darf. 

 
2. Baulandsicherung  
Großflächige Ausweisungen von unbebautem Bauland sollen von Vereinbarungen zwischen 
der Gemeinde und dem Verfügungsberechtigten abhängig gemacht und von 
Bebauungsplänen gefolgt werden. Ausgenommen davon sind verhältnismäßig kleine 
Flächen zur Gestaltung geschlossener und abgerundeter Baulandflächen. 
Diese Vereinbarungen sollen Angaben über die näheren Maßnahmen zur Verwirklichung 
der angestrebten Entwicklungsziele, der Verfügbarkeit, der Aufschließung und die 
Verwendung der Fläche beinhalten. 

 
3. Ortsgestaltung und Bebauungspläne  
Durch die Fortsetzung der Ortsgestaltung und die Ausarbeitung von Bebauungsplänen für 
das Gemeindegebiet sollen weitere Voraussetzungen für eine räumlich, formal und 
wirtschaftlich befriedigende Entwicklung des Gemeindekörpers getroffen werden.  
Um den spezifischen Charakter Abtenaus zu bewahren, sollen Verkaufsstände, 
Würstlbuden, Souvenierstände u. ä. ebenso wie Campingplätze nicht errichtet werden. 

 
4. Einführung von Lärmschutzmaßnahmen 
Durch die Einführung von Immissionsschutzstreifen im FWP bzw. von entsprechenden 
Bebauungsgrundlagen im BPL sollen unterschiedliche Immissionsgrenzwerte bedingende 
Nutzungen verträglich gemacht werden. 

 
5. Keine Zweitwohngebiete in Streulagen 
Die Ausweisung von Zweitwohngebieten soll in Streulage mit mangelnder Infrastruktureller 
Erschließung vermieden werden. 
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6. Erhaltung und Ergänzung von Pflanzbeständen an den Rändern der Siedlungsgebiete 
Durch die Festlegung von Pflanzbindungen und Pflanzgeboten in Bebauungsplänen soll 
eine harmonische Einbindung von Siedlungen verordnet werden. Dabei sind natürliche, 
ortstypische Gewächse vorzusehen. 
 
 

3.4. GEBIETSBEZOGENE ZIELE 
 
3.4.1. Gebietsbezogene Ziele 1998 
 
Der bestehende Betriebsstandort Rain soll der Schwerpunkt betrieblicher Erweiterung 
sein. Bestehende Baulandflächen werden von den ansässigen Betrieben benötigt. Die 
verkehrstechnisch günstige Lage im unmittelbaren Einzugsbereich der Landesstraße - B 
(durch die Höhenstaffelung und den Waldstreifen von dieser getrennt), auf einem für 
Wohnzwecke ungeeigneten Grundstück, sowie die Größe der vorhandenen Betriebe 
machen das Gebiet zu einem gut geeigneten Schwerpunkt für Betriebsstandorte. 
Die in diesem Gebiet ansässigen Betriebe sind flächenintensiv und beanspruchen die 
vorhandenen Baulandreserven zur Gänze. 
Für eine weitere Entwicklung ist der Bereich allerdings für die öffentliche Kanalisation 
aufzuschließen. Das Gebiet ist dreiseitig von Wald umgeben, der eine natürliche 
Siedlungsgrenze darstellt. Die bestehende �:�D�O�G�]�X�Q�J�H���L�P���:�H�V�W�H�Q���G�H�U���L�V�W���D�O�V���Å�)�O�l�F�K�H��
vorwiegend �J�H�H�L�J�Q�H�W���]�X�P���$�U�E�H�L�W�H�Q�´���J�H�H�L�J�Q�H�W�����)�•�U���H�L�Q�H���P�|�J�O�L�F�K�H Berücksichtigung in den 
nachgeordneten Verfahren ist eine Rodungsbewilligung zu erwirken.  
Wasser, Energie, und Telefon vorhanden. Kein Kanal, keine öffentlichen Verkehrsmittel. 
Realisierungszeitraum für die Abwasserbeseitigung: 2004-2009. 

 
3.4.2. Änderungsfläche Rain 
 
Nachstehend wird ausschließlich jene Teilfläche erörtert, welche Gegenstand der 
Änderung ist. 

 
Strukturelle Rahmenbedingungen 
 
1. Lage im Gemeindegebiet 
Die gegenständliche Änderungsfläche befindet sich ca. 2,5km nord-östlich des Ortskerns 
(Luftlinien-Entfernung). Die Größe des neuen Potenzials beträgt ca. 0,7 ha. 
 
2. Landschaftsstruktur und Landschaftsbild 
Es handelt sich um eine bewaldete Grünfläche nördlich angrenzend zum bestehenden 
Gewerbestandort. Sie weist eine starke Neigung in Richtung des tiefer gelegenen 
Talbereichs der Lammer auf, wodurch sich von ebendieser eine starke Sichtbarkeit ergibt. 
Mit der Baulandwidmung erfolgt die Verschiebung der Grenze zum Freiraum in Richtung 
Norden und naturgemäß ein Wegfall der Grünfläche, wobei der Effekt durch notwendige 
Rodung verstärkt wird. 
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3. Vegetation und Tierwelt 
Wie bereits in Punkt 2.3.1 festgestellt sind keine Naturschutzobjekte oder Biotope von der 
Änderung betroffen. Allerdings bildet der darauf befindende Wald potenziell einen 
Lebensraum für Flora und Fauna. Zudem verläuft im gegenständlichen Bereich ein 
wildökologischer Korridor. Allerdings ist hier anzumerken, dass diese Abgrenzung sehr 
grob vorgenommen wurde und auch bereits bebaute Bereiche betrifft. Aufgrund der 
Hangsituation ist weiters anzunehmen, dass eine Wanderung der Wildtiere nicht in dem 
bereits betrieblich beeinflussten obersten Grad der Hangfläche erfolgt, sondern im Bereich 
der tiefer gelegenen, Gewässernahen Lagen. 
 
4. Erholungsnutzung und Grünflächen 
Eine öffentliche Erholungsnutzung ist auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. 
Der Wald weist laut Waldentwicklungsplan eine Nutzfunktion auf. Die Ausstattung an 
Grünflächen und Flächen zur Erholungsnutzung ist im gegenständlichen Bereich, als auch 
im gesamten Gemeindegebiete als gut einzustufen. 
 
5. Kulturgüter und Ortsbild 
Denkmalgeschützte Objekte oder Ortsbildschutzgebiete sind nicht betroffen. 
Archäologisch wichtige Bereiche sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Aufgrund der 
bekannten Grundlagen ist daher eine Beeinträchtigung auszuschließen. 
 
6. Geologie 
Die Fläche weist eine starke Neigung in Richtung Norden auf (ca. 28°). Aus diesem Grund 
wird daher als Vorgabe für die Hochbauplanung eine projektbezogene geologisch 
geotechnische Begutachtung (Erstellung eines geologischen Gutachtens) zur 
Standfestigkeit im Rahmen der Baubewilligung festgelegt. 
 
7. Boden 
Altlasten, Verdachtsflächen oder Umwelt-Prüfflächen sind nicht bekannt. Eine intensive 
landwirtschaftliche Nutzung des Bodens wird nicht vorgenommen. Gemäß Sagis und eBod 
sind keine Bodenwerte kartiert wodurch die Annahme erfolgt, dass die Auswirkungen der 
REK Änderung auf diese Teilfläche gering sind. 
 
8. Land und Forstwirtschaft 
Eine aktive landwirtschaftliche Hofstelle ist nicht im Nahbereich vorhanden. Eine 
Konfliktsituation zwischen diesen beiden unterschiedlichen Nutzungen wird somit nicht 
verzeichnet. Die Waldfläche weist lt. WEP eine Nutzfunktion auf, wobei aufgrund der 
Hangsituation eine intensive Nutzung als schwierig eingestuft werden kann. 
 
9. Wasser und Wasserwirtschaft 
Trinkwasserschutz- oder �²schongebiete sind nicht betroffen. Die Fläche liegt allerdings im 
Wirkungsbereich der wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügung �Å�6�D�O�]�E�X�U�J�H�U���%�H�F�N�H�Q�´. Die 
entsprechenden Auflagen sind daher nachgeordnet zu berücksichtigen. 
 
10. Naturräumliche Gefährdungen 
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Die gegenständliche Fläche befinden sich außerhalb von Gefahrenzonen, Hinweis- oder 
Vorbehaltsbereichen der WLV sowie Zonen der Bundeswasserbauverwaltung. 
Massenbewegungen wurden im gegenständlichen Bereich lt. Ereigniskataster nicht 
verzeichnet, allerdings sind diese aufgrund der starken Hangneigung nicht auszuschließen. 
 
11. Lärm 
Die Nutzung selbst ist nicht lärmsensibel. Bei der Annahme einer Maximalausdehnung von 
ca. 16,8 �+�H�N�W�D�U���G�H�U���%�D�X�O�D�Q�G�N�D�W�H�J�R�U�L�H���Å�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�´���V�L�Q�G���]�X���:�R�K�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�H�Q�����$�Qnahme 
�Å�(�U�Z�H�L�W�H�U�W�H�V���:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W�´�����J�H�P�l�‰���G�H�U���5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H���Å�,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�V�F�K�X�W�]���L�Q���G�H�U���5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�´��
300 m. Der Bestand zu bestehenden Wohnbaulandbereiche beträgt dann allerdings durch 
die Änderung in weiterer Folge 170m. Entsprechende Minderungsmaßnahmen sind 
nachgeordnet zu behandeln. Neben dem Heranrücken ist auch durch die Baulandwidmung 
mit einer geringen Steigerung des Schwerverkehrs zu rechnen. Die Verkehrswirkungen 
sind in weiterer Folge zu prüfen. 
 
12. Luft  
Gegenüber dem genutzten Ist-Zustand ist in Folge einer Umwidmung für gewerbliche 
Nutzungen mit einer Erhöhung der Schadstoffbelastung zu rechnen. Bei einer vermuteten 
Einschränkung der Nutzung �D�X�I���+�D�Q�G�Z�H�U�N���H�U�J�L�E�W���V�L�F�K���J�H�P�l�‰���G�H�P���Å�+�D�Q�G�E�X�F�K���I�•�U��
�9�H�U�N�H�K�U�V�V�L�F�K�H�U�K�H�L�W���X�Q�G���9�H�U�N�H�K�U�V�W�H�F�K�Q�L�N�´�����%�R�V�V�H�U�K�R�I�I�����H�L�Q�H���6�W�U�H�X�X�Q�J���Y�R�Q��17 bis 26 
Beschäftigen pro Hektar. In weiterer Folge ergeben sich gem. Bosserhoff 3,5 bis 5,0 Wege 
/ Beschäftigtem was in eine Zunahme von ca. 59-130 Mehrfahrten bedeuten würde. 
Aufgrund der Abstände zur nächstgelegenen Bushaltestelle ist die nahezu ausschließliche 
Nutzung des motorisierten Individualverkehrs anzunehmen.  
 
Technische Infrastruktur 
 
Wasserversorgung 
Ist bereits südlich angrenzend vorhanden. Nur geringe Leitungsergänzungen notwendig. 
 
Abwasserentsorgung 
Ist bereits südlich angrenzend vorhanden. Nur geringe Leitungsergänzungen notwendig. 
 
Energie 
Eine Energieversorgung der neuen Flächen ist sichergestellt. Mit Solaranlagen und dem 
Heizkraftwerk ist zudem eine Energiegewinnung mit erneuerbaren Rohstoffen vorhanden. 
 
Verkehr �² Motorisierter Individualverkehr 
Über die B-166 und einer Zufahrtsstraße vorhanden. 
 
Verkehr �² Öffentlicher Verkehr 
Die Fläche liegt außerhalb des Einzugsbereiches öffentlicher Verkehrsmittel. Die näheste 
�%�X�V�K�D�O�W�H�V�W�H�O�O�H���L�V�W���Å�$�E�W�H�Q�D�X���6�F�K�U�D�W�W�H�Q�´���L�Q���������P���)�X�‰�Z�H�J-Entfernung. Für eine Umwidmung 
ist daher eine besondere Begründung erforderlich. 
 



REK Abtenau 1998 �² 3. Teiländerung                                    2022-06-28                                     Seite 23 von 28 

 

Salmhofer Architekten ZT GmbH l Diplomingenieure l Ortsplaner                               Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker 
 

Verkehr �² Fuß- und Radweg 
Eine Fuß- und Radwegverbindung zu dem Gewerbestandort ist nicht vorhanden. 
 
Vorgaben und Zielsetzungen für die nachgeordneten Verfahren  

 
Neben den ursprünglichen Zielsetzungen für den gesamten Gewerbestandort Rain, 
kommen folgende für die Änderungsfläche ergänzend hinzu. 

 
1. Landschaftsstruktur und Landschaftsbild 
Im nachgeordneten Bebauungsplan sind Festlegungen zur Einbindung in den 
Landschaftsraum zu treffen um die Auswirkungen zu mildern. 

 
2. Vegetation und Tierwelt 
Berücksichtigung des wildökologischen Korridors in den nachgeordneten Verfahren.  

 
3. Geologie 
Es ist projektbezogene geologisch geotechnische Begutachtung (Erstellung eines 
geologischen Gutachtens) zur Standfestigkeit im Rahmen der Baubewilligung notwendig. 

 
4. Land und Forstwirtschaft 
Das Erfordernis einer Rodungsbewilligung ist Widmungsvoraussetzung. 
 
9. Wasser und Wasserwirtschaft 
Die Auflagen der wasserwirtschaftlichen Rahmverfügung sind nachgeordnet zu 
berücksichtigen. 
 
10. Naturräumliche Gefährdungen 
Es ist projektbezogene geologisch geotechnische Begutachtung (Erstellung eines 
geologischen Gutachtens) zur Standfestigkeit im Rahmen der Baubewilligung notwendig. 

 
11. Lärm 
Berücksichtigung der veränderten Lärmsituation für die nahegelegenen Wohnbereiche im 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren.  

 
12. Luft  
Der Verkehrszuwachs und seine Auswirkungen sind in weiterer Folge zu prüfen. Etwaige 
Minderungsmaßnahmen sind zu diskutieren. 
 
13. Bauliche Ausnutzbarkeit 
Als Richtwert sollte eine GRZ von 0,75 festgelegt werden. Diese kann im Rahmen der 
Bebauungsplanung projektbezogen noch angepasst werden. 
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3.5. BAULANDBEDARF 
 
3.5.1. Wohnbauland 
 
Entwicklung der Hauptwohnsitze  

 
�:�L�H���L�P���$�E�V�F�K�Q�L�W�W���,�,�,���������Å�%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J�´���I�H�V�W�J�H�K�D�O�W�H�Q�����Z�L�U�G���E�L�V���]�X�P���-�D�K�U�������������G�L�H���=�D�K�O���Y�R�Q��
5.920 Hauptwohnsitzen angestrebt. 
 

 
 
Wie im nachstehenden Diagramm ersichtlich liegt dieser Zuwachs auf Höhe der 
Zuwachsraten von 2001 bis 2011 und somit unter jenen der dynamischen Jahrzehnte 
zuvor. Der zuletzt spürbaren Stagnation in Folge der starken Abwanderungstendenzen soll 
mittels der neu geschaffenen Arbeitsplatzpotenziale entgegengewirkt werden. Damit soll 
auch die zentralörtliche Aufgabenstellung verbessert umgesetzt werden.  
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Entwicklung der Haushalte 

 
Die im Abschnitt III.1. Bevölkerung angestrebte Zahl von 2.778 Haushalten im Jahr 2025 
leitet sich aus dem anvisierten Bevölkerungswachstum bei Berücksichtigung der weiterhin 
sinkenden Belegungsziffern der Haushalte her.  
 

 
 
Das Wachstum der Haushalte ist gegenüber den vorangegangenen Zählperioden mit etwas 
geringeren Steigerungsraten prognostiziert (siehe Diagramm unten).  
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Wohnbaulandbedarf 

 
Der Bedarf an Wohnbauland beträgt in Abtenau rund 20 ha für die kommenden 10 Jahre. 
 

 
 
 
3.5.2. Betrieblich genutztes Bauland 

 
Erforderliche Arbeitsplätze in betrieblichen Baulandkategorien 
 
Parallel zum angestrebten Bevölkerungswachstum sind für das Erreichen des Zieles nach 
einer Verringerung der Auspendler Flächen für Arbeitsplätze vorzusehen.  
Der örtliche Bedarf wird gemäß unten angefügter Tabelle eingeschätzt.  
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Tourismus 
 
Der Flächenbedarf der für den Tourismus benötigten Arbeitsplätze ist kaum abschätzbar. 
Dies, weil einerseits die Flächenansprüche an touristischer Freizeitinfrastruktur eine große 
Streuung aufweisen und andererseits touristische Betriebe zu einem erheblichen Teil in 
Kern- und Wohngebieten bzw. Sonderflächen angesiedelt sind und somit auch keine 
klassischen Gewerbeflächen beanspruchen.  
�'�L�H���L�P���=�H�Q�W�U�X�P���Y�R�Q���$�E�W�H�Q�D�X���D�Q�J�H�V�L�H�G�H�O�W�H���W�R�X�U�L�V�W�L�V�F�K�H���)�O�l�F�K�H�Q���Å�)�H�O�G�P�D�Q�Q�O�H�K�H�Q�´���P�L�W��
einem Ausmaß von gut 5 ha (2,1 ha Zweiwohngebiet und 3 ha Beherbergungsgroßbetrieb) 
ist jedenfalls als Impulsgeber für die Region Lammertal zu werten. Die Fläche ist somit 
auch durch den regionalen, überörtlichen Bedarf begründet.  
Das Gastgewerbe aber insbesondere die Freizeitinfrastruktur in den Nachbargemeinden 
Annaberg-Lungötz, Rußbach (u.A. Dachstein West) und Scheffau sollen von diesem 
Standort profitieren. 
 
Regionale Funktion 
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Abtenau erfüllt als Hauptort des Lammertales auch zentralörtliche Aufgaben. Dem 
entsprechend sind im Gemeindegebiet auch überörtliche Gewerbeflächen im 
Regionalprogramm festgelegt. Der Standort Rain zählt nicht dazu. 
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